
 
Hinweis für Arbeitnehmer  
(nach § 2 a Abs.2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz)  

Arbeitgeber: 

     

  

Arbeitnehmer: 

     

  

Allgemeines:

  

Seit Januar 2009 hat der Arbeitgeber die gesetzliche Pflicht, neue Arbeitnehmer vor Beginn der 
Beschäftigung elektronisch an das Rechenzentrum der Deutschen Rentenversicherung Bund zu 
melden, soweit er einer, der auf der Rückseite dieses Hinweises genannten Branchen angehört. 
Des weiteren müssen alle Arbeitnehmer, die in diesen Branchen tätig sind, statt bisher den Sozial-
versicherungsausweis künftig ihre Ausweisdokumente bei ihrem Einsatz auf Verlangen vorlegen; über 
diese Mitführungs- und Vorlagepflicht müssen alle hiervon betroffenen Arbeitgeber ihre Mitarbeiter 
informieren und diesen Hinweis auch entsprechend dokumentieren. 
Ziel dieser neuen ab 01.01.2009 geltenden Regelungen ist es, die Schwarzarbeit in diesen Branchen 
zu bekämpfen.  

Wichtiger Hinweis:

  

Wir als Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Sie hiermit auf folgende Verpflichtung 
hinzuweisen:  

Während der täglichen Arbeitszeit haben Sie als Arbeitnehmer Ihren Personalausweis, Pass, 
Passersatz oder Ausweisersatz ständig mitzuführen, um diesen bei Kontrollen der 
Ermittlungsbehörden, z.B. Zoll, jederzeit vorlegen zu können.  

Erklärung des Arbeitnehmers:

  

Ich versichere, dass die persönlichen Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Weiterhin erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich den Hinweis auf die Verpflichtung der 
Mitführung der Ausweisdokumente zur Kenntnis genommen und eine Abschrift dieses 
Hinweises und meiner Erklärung erhalten habe.   

__________________ _________________  __________________________________ 
Ort     Datum     Unterschrift Arbeitnehmer            

__________________________________          
zuständig Arbeitgeberseite   

  

© & ®  by  Personalundwissen.de Ltd.  -  2009  -  www.PersonalundWissen.de

  

Vervielfältigung und Veröffentlichung auch auszugsweise nur mit vorheriger Zustimmung.  



 
Betroffene Wirtschaftszweige:  
(Branchenklassen gemäß § 28 a Abs.4 SGB IV))  

  

Erläuterung:

  

Für Arbeitgeber in diesen Wirtschaftsbereichen ist die Sofortmeldung gemäß § 28 a Abs. 4 SGB IV seit 01.01.2009 zwingend 
erforderlich. Dies gilt nach bisheriger Rechtslage nicht für Unternehmen, deren Mitarbeiter in diesen Bereichen tätig sind, die 
aber selbst als Unternehmen nicht zu diesen Branchen gehören, wie z.B. die Zeitarbeitsunternehmen. 
Tatsächlich sind aber gemäß § 2a Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz alle Arbeitnehmer, auch die z.B. in der Zeitarbeit für 
Kunden in diesen Wirtschaftszweigen tätigen Arbeitnehmer zur Mitführung und Vorlage der Ausweisdokumente verpflichtet.    
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